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§ 214 Geo. Gebuhren- und Kostenakt

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die im Laufe des Grundverfahrens fur die Entstehung von Geblhren und Kosten maRgeblichen
Geschaftsstlcke bilden zusammen mit den Geschaftssticken des Vorschreibungsverfahrens den Gebihren- und
Kostenakt. Der Gebuhren- und Kostenakt kann auf Papier oder digital gefihrt werden.

2. (2)Im GebUhren- und Kostenakt sind die im Laufe des Grundverfahrens entstehenden Gebihren und Kosten auf
einem besonderen, dem Akte anzuschlieenden Blatt oder nach MaRgabe der technischen Moglichkeiten
automationsunterstltzt zu verzeichnen. Dies gilt auch im Falle der Verfahrenshilfe oder der persdnlichen
GebuUhrenfreiheit.

3. (3)Die Geschaftsstlicke des Vorschreibungsverfahrens tragen das Aktenzeichen des Grundverfahrens. Sobald
gegen einen Zahlungsauftrag eine Vorstellung (8 7 GEG) erhoben wird, ist ein Teilakt mit allen fiir die Vorstellung
mafgeblichen Geschaftsstlicken des Gebihren- und Kostenaktes zu bilden, der im Justizverwaltungsregister
einzutragen ist. Dieser Akt hat mindestens zu enthalten:

1. 1.die Grundlagen fur die Berechnung der Betrage, die mit dem Zahlungsauftrag vorgeschrieben wurden,
einschlieBlich - soweit vorhanden - einer Ausfertigung jener Entscheidung aus dem Grundverfahren, mit
dem die Zahlungspflicht dem Grunde und der Hohe nach rechtskraftig festgestellt wurde;

2. 2.die Dokumentation von Zahlungsvorgangen und allfallig erfolglos gebliebenen Einzugsversuchen;

3. 3.allfdllige Lastschriftanzeigen, Verbesserungsauftrage und die Dokumentation sonstiger Kommunikation
mit den Zahlungspflichtigen;

4. 4.den angefochtenen Zahlungsauftrag.

4. (4)Eine Ausfertigung der rechtskraftigen Entscheidung Uber die Vorstellung ist zum Gebuhren- und Kostenakt der
das Grundverfahren fiihrenden Dienststelle zu Gbermitteln.

In Kraft seit 01.05.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 214 Geo. Gebühren- und Kostenakt
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


